
l

.
"

S
atzung des Z

w
eckverbandes G

ew
erbegebiet „K

lar-S
ee"

über die E
ntsorgung von N

iederschlagsw
asser und

die E
rhebung von K

ostenersatz für den A
nschluss eines G

rundstücks an die öffentliche
N

iederschlagsw
asseranlage(N

iederschlagsw
assersatzung)

A
ufgrund der §§ 2,5,15 und 150 ff der K

om
m

unalverfassung für das Land M
ecklenburg

Vorpom
m

ern vom
 13.07.2011 in der Fassung der Bekanntm

achung (G
VO

BI. M
-V .), § 40 des

W
assergesetzes M

V vom
 30.11.1992 (G

BO
BI M

-V.S.669) sow
ie der §§ 1,2 und 6 des

K
om

m
unalabgabengesetzes M

ecklenburg-V
orpom

m
ern i. d. F. der

Bekanntm
achung vom

 12. April 2005 (G
VO

BI. M
-V S. 146) w

ird nach Beschlussfassung durch die
V

erbandsversam
m

lung am
l6.07.2020 folgende S

atzung erlassen:

T
eil l T

echnische B
estim

m
ungen

§
 l A

llg
e

m
e

in
e

s

§ 2 B
egriffsbestim

m
ungen

§ 3 E
ntsorgungspflicht auf dem

 G
rundstück

§ 4 A
nschluss - und B

enutzungsrecht

§ 5 A
nschluss-und B

enutzungszw
ang / B

efreiung
§ 6 G

rundstücksentw
ässerungsanlagen

§
 7

 G
ru

n
d

stü
cksa

n
sch

lü
sse

§ 8 E
ntw

ässerungsgenehm
igung

§
 9

 A
b

n
a

h
m

e

§ 10 E
inleitungsbedingungen

§ 11 S
icherung gegen R

ückstau
§ 12 H

aftung
§ 13 A

nzeige-und A
uskunftsrecht; Z

utrittsrecht

T
eil II -A

bgabenrechtliche B
estim

m
ungen

§ 14 E
rhebung und E

rm
ittlung des K

ostenersatzes für G
rundstücksanschlüsse

§
 1

5
 K

o
ste

n
e

rsa
tzp

flich
tig

e

§ 16 E
ntstehung und Fälligkeit des K

ostenersatzes
§ 17 S

tundung und E
rlass des K

ostenersatzes

T
eil l T

echnische B
estim

m
ungen

§
 l A

llg
e

m
e

in
e

s

(l) D
erZw

eckverband G
ew

erbegebiet„K
lar-S

ee", nachfolgend Zw
eckverband genannt, betreibt

nach M
aßgabe dieser Satzung zur Entsorgung des in ihrem

 Entsorgungsgebiet des G
ew

erbegebietes
anfallenden N

iederschlagsw
assers eine rechtlich selbständige öffentliche N

iederschlagsw
asseranlage

zur zentralen N
iederschlagsw

asserentsorgung. D
as Entsorgungsgebiet um

fasst das G
ew

erbegebiet.
(2) A

rt, Lage und U
m

fang der öffentlichen N
iederschlagsw

asseranlage sow
ie den Zeitpunkt

ihrer H
erstellung, E

rw
eiterung, E

rneuerung, V
eränderung, S

anierung oder B
eseitigung bestim

m
t

der Zw
eckverband im

 R
ahm

en der ihr obliegenden A
bw

asserbeseitigungspflicht.
(3) D

er Zw
eckverband kann zur E

rfüllung ihrer A
ufgaben A

nlagen und E
inrichtungen D

ritter in
A

nspruch nehm
en und/oder D

ritte m
it der D

urchführung beauftragen.
(4) Ein R

echtsanspruch auf H
erstellung, Veränderung oder Ergänzung der bestehenden öffentlichen
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N
iederschlagsw

asseranlage besteht nicht.

§
 2

 B
e
g
riffsb

e
stim

m
u
n
g
e
n

(l) N
iederschlagsw

asser im
 S

inne dieser S
atzung ist das von N

iederschlagen aus dem
 B

ereich

vo
n
 b

e
b
a
u
te

n
 o

d
e
r b

e
fe

stig
te

n
 F

lä
ch

e
n
 g

e
sa

m
m

e
lt a

b
flie

ß
e
n
d
e
 W

a
sse

r.

(2) N
iederschlagsw

asserentsorgung im
 S

inne dieser S
atzung um

fasst das S
am

m
eln, R

ückhalten,

F
ortleiten, B

ehandeln, E
inleiten, V

ersickern, V
erregnen oderV

erriesetn des N
iederschlagsw

assers.

(3) Z
ur öffentlichen N

iederschlagsw
asseranlage im

 S
inne dieser S

atzung gehört das gesam
te

öffentliche E
ntw

ässerungsnetzfür N
iederschlagsw

asser einschließ
lich aller technischen

E
inrichtungen w

ie insbesondere

a) R
egenw

asserkanäle (einschl. S
traß

eneinläufe),

b) dezentrale und sem
idezentrale A

nlagen der V
ersickerung und / oder R

ückhaltung auf

öffentlichen F
lächen (M

ulden, M
ulden-R

igolen-S
ystem

e),

c) oberflächige oder oberflächennahe A
bleitungselem

ente (M
uldensteine, P

flasterrinnen,

S
ch

w
e

rla
strin

n
e

n
, F

la
ch

ka
n

ä
le

 u
.a

.),

d) G
räben,

e) R
egenrückhaltebauw

erke (S
taukanäle, R

egenrückhaltebecken und-teiche),

f) N
iederschlagsw

asserbehandlungsanlagen (A
bsetzbecken, Leichtflüssigkeitsabscheider

u
.a

.).

(4) E
in G

rundstücksanschluss im
 S

inne dieser S
atzung um

fasst die V
erbindung zw

ischen der

öffentlichen N
iederschlagsw

asseranlage und der G
renze des G

rundstücks. Je nach
A

rt der öffentlichen N
iederschlagsw

asseranlage kann dieser G
rundstücksanschluss unterirdisch

(A
nschlusskanal), oberflächenah (F

lachkanal o.a.) oder oberflächig (P
flasterrinne,

M
u

ld
e

n
ste

in
 o

.a
.) e

rfo
lg

e
n

.

D
er G

rundstücksanschluss ist T
eil der öffentlichen N

iederschlagsw
asseranlage.

(5) G
rundstück gem

äß
 dieser S

atzung ist unabhängig von der E
intragung im

 Liegenschaftskataster

und im
 G

rundbuch jeder zusam
m

enhängende G
rundbesitz desselben E

igentüm
ers,

der eine selbständige w
irtschaftliche E

inheit bildet.

(6) G
rundstücksentw

ässerungsanlagen sind private A
nlagen, die der S

am
m

lung, V
orbehandlung,

P
rüfung, R

ückhaltung, A
bleitung oder B

eseitigung des N
iederschlagsw

assers auf

dem
 G

rundstück dienen (z.B
. H

ausanschlussleitungen m
it ggf. D

rosselschächten, H
ebeanlagen,

private D
ruckentw

ässerungseinrichtungen). S
ie sind nicht B

estandteil der öffentlichen

N
iederschlagsw

asserantage oder des G
rundstücksanschtusses.

(7) A
nschlussberechtigte sind natürliche und juristische P

ersonen, die E
igentüm

er, E
rbbauberechtigte

oder N
utzer gem

äß
 § 9 des S

achenrechtsbereinigungsgesetzes vom
 21.09.1994

(B
G

B
I. I, S

. 2457) des G
rundstücks sind. S

ow
eit sich die V

orschriften dieser S
atzung auf

die B
enutzung der öffentlichen N

iederschlagsw
asserantage beziehen, gelten sie auch für

solche P
ersonen, die die tatsächliche G

ew
alt über eine bauliche A

nlage oder ein G
rundstück

a
u
s
ü
b
e
n
.

(8) S
ow

eit sich die V
orschriften dieser S

atzung auf den G
rundstückseigentüm

er beziehen, gelten
sie entsprechend auch für E

rbbauberechtigte, N
ießbraucher und solche P

ersonen, die

die tatsächliche G
ew

alt über eine bauliche A
nlage oder ein G

rundstück ausüben. S
ow

eit
nach dieser S

atzung A
nschlussberechtigte berechtigt oder verpflichtet sind, ist vorrangig

der G
rundstückseigentüm

er berechtigt oder verpflichtet. N
ur für den F

all, dass für ein
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G
rundstück ein Erbbaurecht oder ein N

utzungsrecht gem
äß § 9 des

S
achenrechtsbereinigungsgesetzes

vom
 21.09.1994 (BG

BI, I, S. 2457) besteht, tritt an die Stelle des G
rundstückseigentüm

ers
der Erbbauberechtigte bzw. der Nutzer gem

äß § 9 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes
vom

 21.09.1994 (B
G

B
I. I, S

. 2457).

§ 3 E
ntsorgungspflicht auf dem

 G
rundstück

(l) Der Eigentüm
er hat das auf seinem

 G
rundstück anfallende unbelastete Niederschlagswasser

auf dem
 G

rundstück, auf dem
 es anfällt, zu nutzen oder zu entsorgen. D

ie E
ntsorgung

soll vorrangig durch V
ersickerung erfolgen.

(2) Bei der Entsorgung des Niederschlagswassers auf dem
 Grundstück ist die Versickerungsfähigkeit

des G
rundstücks auszuschöpfen, um

 so die R
einigungsfähigkeit der belebten und begrünten

oberen Bodenschichten vollständig auszunutzen (oberirdische Versickerung).

§ 4 A
nschluss- und B

enutzungsrecht

(l) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht zur Einleitung von Niederschlagswasser besteht nach
M

aßgabe der Einschränkungen in dieser Satzung sowie vorbehaltlich anderweitiger
Rechtsvorschriften nur in dem

 Um
fang, in dem

 eine Entsorgung im
 Sinne des § 3 dieser

Satzung nicht m
öglich ist. In diesem

 Fall bedarf es der Entwässerungsgenehm
igung durch

Zw
eckverband nach § 8 dieser S

atzung.

(2) Ist eine Entsorgung von N
iederschlagsw

asser auf dem
 G

rundstück nicht oder nur teilw
eise

m
öglich, so haben die Anschlussberechtigten dies auf Aufforderung durch ein anerkanntes

F
achingenieurbüro nachzuw

eisen.

(3) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche G
rundstücke, die an

eine Straße grenzen, in der eine betriebsfertige und aufnahm
efähige öffentliche

Niederschlagswasseranlage vorhanden ist. Das G
leiche gilt, wenn das betroffene G

rundstück einen
eigenen dinglich oder durch Baulast gesicherten Zugang über ein an die öffentliche
S

traße grenzendes G
rundstück eines D

ritten aufw
eist.

(4) W
enn der Anschluss eines G

rundstücks wegen seiner besonderen Lage, aus technischen
oder betrieblichen G

ründen erhebliche Schw
ierigkeiten bereitet oder besondere Aufw

endungen
und Kosten erfordert, kann derZw

eckverband den Anschluss versagen. H
iervon kann

abgesehen w
erden, w

enn derAnschlussberechtigte den M
ehraufw

and übernim
m

t.

§ 5 A
nschluss- und B

enutzungszw
ang/B

efreiung
(l) D

er Zw
eckverband kann den A

nschluss eines G
rundstücks an die öffentliche

Niederschlagswasseranlage und die Benutzung der öffentlichen Niederschlagswasseranlage
gegenüber dem

 Eigentüm
er des G

rundstücks anordnen, um
 eine Beeinträchtigung des

A
llgem

einw
ohls zu verhindern.

Das ist insbesondere dann der Fall, wenn eine einwandfreie Entsorgung des Niederschlagswassers
auf dem

 G
rundstück nicht ständig gew

ährleistet ist und / oder m
it tem

porär
auftretendem

 oberflächennahen Schichtw
asser gerechnet w

erden m
uss oder w

enn zu
befürchten ist, dass durch die Versickerung von Niederschlagswasser auf dem

 G
rundstück

vorhandene schädliche Bodenveränderungen im
 Sinne des Bundes-Bodenschutzgesetzes

in der jew
eils geltenden Fassung m

obilisiert w
erden.

(2) Auf dem
 G

rundstück anfallendes Niederschlagswasser, das erheblich verunreinigt ist, darf
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w
eder durch V

ersickerung auf dem
 G

rundstück entsorgt noch in die öffentliche
N

iederschlagsw
asseranlage eingeleitet w

erden. D
urch die V

erunreinigung des N
iederschlagsw

assers
w

ird dieses zu S
chm

utzw
asser im

 S
inne des W

assergesetzes M
V

 in der jew
eils geltenden Fassung. D

ie
Z

uständigkeit hierfür liegt beim
 Z

w
eckverband-. W

as eine erhebliche V
erunreinigung des

N
iederschlagsw

assers im
 S

inne dieser S
atzung darstellt, ist im

 E
inzelfall gesondert, unter M

itw
irkung

des W
assen/erbandes Lausitz, und auf der G

rundlage der einschlägigen
w

a
sse

rre
ch

tlich
e
n
 V

o
rsch

rifte
n
 zu

 e
n
tsch

e
id

e
n
.

(3) D
er G

rundstückseigentüm
er hat den G

rundstücksanschluss an die öffentliche
N

iederschlagsw
asseranlage innerhalb von drei M

onaten nach der A
nordnung durch den

Zw
eckverband vorzunehm

en. N
ach H

erstellung des G
rundstücksanschlusses und A

bnahm
e durch den

Zw
eckverband gem

äß § 9 dieser S
atzung ist dieser für die E

ntsorgung des auf dem
 G

rundstück
anfallenden N

iederschlagw
assers zu benutzen.

§ 6 G
rundstücksentw

ässerungsanlagen

(l) D
ie G

rundstücksentw
ässerungsanlage ist nach den anerkannten R

egeln der T
echnik sow

ie

nach den V
orschriften dieser S

atzung herzustellen, zu unterhalten und zu betreiben.
(2) G

rundstücksentw
ässerungsanlagen, die an die öffentliche N

iederschlagsw
asseranlage

angeschlossen sind, dürfen nur durch eine qualifizierte F
achfirm

a und entsprechend den

B
estim

m
ungen der E

ntw
ässerungsgenehm

igung nach § 8 dieser S
atzung ausgeführt w

erden.
W

erden w
ährend der B

auausführung A
bw

eichungen von der E
ntw

ässerungsgenehm
igung

festgestellt, so kann die G
em

einde die sofortige E
instellung der A

rbeiten an der
G

rundstücksentw
ässerungsanlage verlangen. S

ofern dies erforderlich ist, erw
irkt der Zw

eckverband
darüber hinaus einen allgem

einen B
austopp durch die zuständige B

ehörde.
(3) D

ie H
erstellung, A

ußerbetriebnahm
e, die E

rhaltung des betriebsfertigen Zustandes und die

E
rneuerung der G

rundstücksentw
ässerungsanlage sow

ie die B
eseitigung von A

bflussstörungen
obliegt dem

 A
nschlussberechtigten in eigener V

erantw
ortung und auf eigene K

osten.
Insbesondere ist vor und w

ährend des B
etriebes sicherzustellen, dass kein m

it W
asserschadstoffen

verunreinigtes N
iederschlagsw

asser in die öffentliche N
iederschtagsw

asseranlage

gelangt. F
ehlanschlüsse und V

erunreinigungen des W
assers auf dem

 W
eg zur

öffentlichen N
iederschlagsw

asseranlage sind auszuschließ
en.

(4) D
ie B

etriebsfähigkeit und B
etriebssicherheit der G

rundstücksentw
ässerungsanlage ist

durch eine regelm
äßige W

artung zu erhalten. D
ie A

nschlussberechtigten haben eine w
enigstens

halbjährliche K
ontrolle sow

ie die unverzügliche B
eseitigung von V

erstopfungen,

größeren S
toffanreicherungen und baulichen S

chäden vorzunehm
en. Im

 W
inter sind bei

einsetzendem
 T

auw
etter Z

u- und Ü
berläufe von S

chnee und E
is freizuhalten.

(5) W
erden M

ängel festgestellt, so hat der A
nschlussberechtigte die

G
rundstücksentw

ässerungsanlage auf seine K
osten in den vorschriftsm

äßigen Zustand zu bringen.
B

ei erforderlichen Ü
berprüfungen der G

rundstücksentw
ässerungsanlage durch den Zw

eckverband
oder von ihr beauftragte D

ritte hat der Anschlussberechtigte die Kosten der Ü
berprüfung zu tragen,

w
enn er den festgestellten M

angel zu vertreten hat.
(6) V

or der A
uß

erbetriebnahm
e der G

rundstücksentw
ässerungsanlage ist der Z

w
eckverband m

it
einer F

rist von 6 W
ochen vorher schriftlich zu inform

ieren, dam
it die G

rundstücksanschlüsse

verschlossen oder beseitigt w
erden können.

(7) B
estehende G

rundstücksentw
ässerungsantagen sind an die A

nforderungen dieser S
atzung

a
n
z
u
p
a
s
s
e
n
, w

e
n
n

a) ansonsten die öffentliche S
icherheit und O

rdnung gefährdet ist,



b) Änderungen an der öffentlichen Niederschlagswasseranlage dies erforderlich m
achen,

c) sich die R
egenw

asserzusam
m

ensetzung w
esentlich ändert,

d)bauliche V
eränderungen (z,B

. U
m

- oder A
usbauten, Flächenbefestigungen) vorgenom

m
en

w
e

rd
e

n
.
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§
 7

 G
ru

n
d

stü
cksa

n
sch

lü
sse

(l) Jedes G
rundstück erhält grundsätzlich nur einen unm

ittelbaren A
nschluss an die öffentliche

N
iederschlagsw

asseranlage.

(2) D
ie Lage und Ausführung des G

rundstücksanschlusses bestim
m

t der Zw
eckverband; begründete

W
ünsche des A

nschlussberechtigten sollen dabei nach M
öglichkeit berücksichtigt w

erden.
(3) Bei unterirdischen G

rundstücksanschlüssen (Anschlusskanal) sind in der R
egel auf dem

G
rundstück K

ontrollschächte anzuordnen. A
lle K

ontrollschächte und ggf. notw
endige

D
rosselschächte m

üssen für Kontrollm
aßnahm

en des Zw
eckverbandes zugänglich sein.

(4) B
ei der erstm

aligen H
erstellung, E

rneuerung oder V
erbesserung von öffentlichen

N
iederschlagsw

asseranlagen im
 R

ahm
en von Straßenausbaum

aßnahm
en w

erden die unterirdischen
G

rundstücksanschlüsse durch eine vom
 Zw

eckverband beauftragte Fachfirm
a bis zu

der G
renze des G

rundstücks hergestellt (Kostenerstattung gegenüber des Zw
eckverbandes

gem
äß §§ 14 ff. dieser Satzung). In den übrigen Fällen kann die H

erstellung des
G

rundstücksanschlusses durch eine vom
 A

nschlussberechtigten beauftragte qualifizierte Fachfirm
a

auf seine Kosten nach M
aßgabe der Entw

ässerungsgenehm
igung gem

äß § 8 dieser
S

a
tzu

n
g

 e
rfo

lg
e

n
.

(5) S
oll N

iederschlagsw
asser, das nicht auf dem

 G
rundstück entsorgt w

erden kann, unm
ittelbar

in ein oberirdisches G
ew

ässer eingeleitet w
erden, so ist dafür ggf. eine w

asserrechtliche
E

rlaubnis der unteren W
asserbehörde sow

ie die Zustim
m

ung des W
asser- und B

odenverbandes
e
rfo

rd
e
rlic

h
.

(6) Jeder A
nschlussberechtigte hat durch geeignete M

aßnahm
en sicherzustellen, dass von

seinem
 G

rundstück kein S
chlam

m
, Laub oder ähnliche A

bfälle in die öffentliche
N

iederschlagsw
asseranlage eingebracht w

erden.

§ 8 E
ntw

ässerungsgenehm
igung

(l) D
ie E

ntw
ässerungsgenehm

igung des Zw
eckverbandes ist einzuholen

a) für den G
rundstücksanschluss an die öffentliche N

iederschlagsw
asseranlage und deren

B
e
n
u
tzu

n
g
,

b) für Änderungen des G
rundstücksanschlusses,

c) für die Errichtung und w
esentliche Änderung von G

rundstücksentw
ässerungsanlagen,

die an die öffentliche N
iederschlagsw

asseranlage angeschlossen w
erden.

(2) Ist für ein Bauvorhaben eine Baugenehm
igung oder eine Bauanzeige erforderlich, so ist der

Entw
ässerungsantrag gleichzeitig m

it dem
 Bauantrag bzw

. der Bauanzeige einzureichen.
(3) D

er Zw
eckverband entscheidet, in w

elcher W
eise die G

rundstücke anzuschließen sind. S
ie

kann U
ntersuchungen der N

iederschlagsw
asserbeschaffenheit sow

ie die Begutachtung
durch Sachverständige verlangen, sofern das zur Entscheidung über den Entw

ässerungsantrag
erforderlich erscheint. D

ie Kosten hat der Anschlussberechtigte zu tragen.
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(4)D
ie G

enehm
igung w

ird ungeachtet der R
echte D

ritter erteilt und lässt diese unberührt. S
ie

gilt auch für und gegen R
echtsnachfolger der G

rundstückseigentüm
er. D

er Zw
eckverband kann

die G
enehm

igung unter dem
 V

orbehalt des W
iderrufs, m

it zeitlicher B
efristung und unter

B
edingungen und A

uflagen erteilen.

(5) Vor der Erteilung der G
enehm

igung darf m
it der Ausführung oder der Änderung der

G
rundstücksentw

ässerungsanlage bzw
. m

it der E
inleitung in die öffentliche

N
iederschlagsw

asseranlage nicht begonnen w
erden.

(6) D
ie G

enehm
igung erlischt, w

enn innerhalb von zw
ei Jahren nach ihrer E

rteilung m
it der

A
usführung der G

rundstücksentw
ässerungsanlage bzw

. des G
rundstücksanschlusses nicht

begonnen oder w
enn die A

usführung zw
ei Jahre unterbrochen w

orden ist.
(7) D

er E
ntw

ässerungsantrag m
it den erforderlichen A

nlagen ist bei dem
 Zw

eckverband rechtzeitig
vor der geplanten H

erstellung oder Änderung der G
rundstücksentw

ässerungsanlage bzw
.

d
e
s G

ru
n
d
stü

cksa
n
sch

lu
sse

s sch
riftlich

 e
in

zu
re

ich
e
n
.

(8) D
er E

ntw
ässerungsantrag m

uss enthalten:

a) N
am

e und A
nschrift des A

nschlussberechtigten,
b) N

am
e und A

nschrift der bauausführenden F
irm

a,

c) B
ezeichnung des G

rundstücks nach Lage, H
ausnum

m
er, Flur und Flurstück,

d) bei aktuellen B
auvorhaben K

opie der B
augenehm

igung oder B
auanzeige,

e) E
inleitm

enge in 1/s (S
pitzenabftuss) bezogen auf die G

röße der versiegelten Fläche;
d

ie
s g

ilt n
ich

t fü
r E

in
fa

m
ilie

n
h

ä
u

se
r,

f) ein Lage- und H
öhenplan (i.d.R

. im
 M

aßstab 1:500), in dem
 auszuw

eisen sind:

die befestigten, abflussw
irksam

en Flächen und die A
rt ihrer N

utzung (D
ach, Lagerfläche,

Z
ufahrt, W

eg, P
arkplätze u.a.)

die G
röße der einzelnen abflussw

irksam
en Flächen in m

2 m
it A

ngabe der jew
eiligen

B
efestigungsart (B

eton, A
sphalt, R

asengittersteine u.a.)

die Flächenneigung m
it N

eigungsrichtung und N
eigung in %

die G
rundstücksentw

ässerungsanlage einschl. der Zuführungen und B
eschreibung

der evtl. B
ehandlung des belasteten N

iederschlagsw
assers

g) den B
auentw

urf der G
rundstücksentw

ässerungsanlage einschl. des N
achw

eises, dass
die A

nforderungen des § 3 A
bs. 2 erfüllt w

erden,

h) A
ngaben zur S

ickerfähigkeit der B
öden auf dem

 G
rundstück.

D
er Zw

eckverband kann w
eitere U

nterlagen fordern, w
enn dies zur E

rteilung der G
enehm

igung
e
rfo

rd
e
rlic

h
 is

t.

§
 9

 A
b
n
a
h
m

e

(l) Alle Anlagen, die der G
enehm

igung gem
äß § 8 Abs. l dieser Satzung bedürfen, w

erden
durch den Zw

eckverband abgenom
m

en. Bei der Abnahm
e ist der N

am
e der bauausführenden

Firm
a anzugeben, sofern die A

nlagen nicht durch eine vom
 Zw

eckverband beauftragte
Fachfirm

a (§ 7 A
bs. 4 S

atz l) hergestellt w
urden. A

usnahm
en von der A

bnahm
epflicht können

durch den Zw
eckverband in der G

enehm
igung festgelegt w

erden. B
is zur A

bnahm
e dürfen
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E
rdaushebungen nicht verfüllt w

erden.
(2) Sow

ohl der H
erstellungsbeginn als auch der Fertigstellungszeitpunkt der

G
rundstücksentw

ässerungsanlage bzw
. des G

rundstücksanschlusses sind dem
 Zw

eckverband jew
eils

m
indestens 5 W

erktage vorher anzuzeigen.

(3)D
ie G

rundstücksentw
ässerungsanlage bzw

. der G
rundstücksanschluss darf erst nach Abnahm

e
durch den Zw

eckverband in Betrieb genom
m

en w
erden. Ü

ber die Abnahm
e stellt der Zw

eckverband
auf W

unsch des A
nschlussberechtigten eine B

escheinigung aus. W
erden bei

der A
bnahm

e bauliche M
ängel festgestellt, so sind diese innerhalb einer gesetzten Frist zu

beseitigen. D
anach erfolgt eine erneute A

bnahm
e.

(4) D
ie Abnahm

e der G
rundstücksentw

ässerungsanlage bzw
. des G

rundstücksanschlusses
durch den Zw

eckverband befreit den A
nschlussberechtigten und dessen

Ausführungsbevollm
ächtigten (Fachfirm

a) nicht von seiner Verantw
ortlichkeit für die

vorschriftsm
äßige und fehlerfreie A

usführung der A
rbeiten.

§
 1

0
 E

in
le

itu
n
g
sb

e
d
in

g
u
n
g
e
n

(l) Im
 Falle der Einleitung von N

iederschlagsw
asser in die öffentliche N

iederschlagsw
asserantage

hat diese grundsätzlich nur über die G
rundstücksentw

ässerungsanlagen zu erfolgen.
(2) D

ie Entw
ässerung auf dem

 G
ebiet des Zw

eckverbandes erfolgt im
 Trennverfahren, so dass

N
iederschlagsw

asser nur in die öffentliche Anlage für N
iederschlagsw

asser eingeleitet w
erden

darf. D
ie E

inleitung von S
chm

utzw
asser in die öffentliche A

nlage für N
iederschlagsw

asser
ist unzulässig.

(3) In die öffentliche N
iederschlagsw

asseranlage dürfen S
toffe nicht eingeleitet w

erden, die
g

e
e

ig
n

e
t sin

d
:

a) die öffentliche S
icherheit oder O

rdnung zu gefährden,
b) die öffentliche N

iederschlagsw
asseranlage oder die angeschlossenen G

rundstücke zu
gefährden oder zu beschädigen,
c) sich sonst schädlich auf die U

m
w

elt auszuw
irken.

Insbesondere dürfen nicht eingeleitet w
erden:

-S
chutt, A

sche, G
las, S

and, M
üll, K

üchenabfälle, Treber, H
efe, B

orsten, Leerreste, Fasern,
K

unststoffe, Textilien, grobes P
apier, u.a. (diese S

toffe dürfen auch in zerkleinertem
 Zustand

nicht eingeleitet w
erden);

-Kunstharz, Lacke, Farben, Latexreste, Zem
ent, Kalkhydrat, G

ips, M
örtel, flüssige und später

erhärtende A
bfälle sow

ie B
itum

en und Teer und deren E
m

ulsionen;
-Jauche, G

ülle, M
ist, B

lut und M
olke;

-Kaltreiniger, die chlorierte Kohlenwasserstoffe enthalten oder die die Ö
labscheidung verhindern;

-Benzin, Heizöl, Schm
ieröl, tierische und pflanzliche Ö

le und Fette einschließlich des durch
diese S

toffe verunreinigten W
aschw

assers;

-S
äuren und Laugen (zulässiger pH

-bereich 6,5 bis 10), chlorierte K
ohlenw

asserstoffe, P
hosgen,

S
ch

w
e
fe

lw
a
sse

rsto
ff;

-B
lausäure und S

tickstoffw
asserstoffsäure sow

ie deren S
alze;

-C
arbide, die A

cetylen bilden;
-a

n
d
e
re

 to
xisch

e
 S

to
ffe

.

§ 4 A
bs. 2 dieser S

atzung bleibt unberührt.
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(4)W
erden von dem

 G
rundstück unzulässiger W

eise S
chm

utzw
asser oder S

toffe im
 S

inne des
Abs. 3 in die öffentliche N

iederschlagsw
asseranlage eingeleitet, istderZw

eckverband berechtigt,
auf K

osten des G
rundstückseigentüm

ers die dadurch entstehenden S
chäden zu beseitigen,

U
ntersuchungen des N

iederschlagsw
assers vorzunehm

en und M
essgeräte m

it den
dafür erforderlichen K

ontrollschächten einbauen zu lassen. D
ie Feststellung einer unzulässigen

Einleitung und die daraus begründeten M
aßnahm

en w
erden dem

 Anschlussberechtigten
unverzüglich bekannt gegeben und in R

echnung gestellt.

§ 11 S
icherung gegen R

ückstau

N
iederschlagsw

asseraufnahm
eeinrichtungen der G

rundstücksentw
ässerungsanlagen, Z.B

.
N

iederschlagsw
assereinläufe, die tiefer als die S

traßenoberfläche an der A
nschlussstelle der

G
rundstücksentw

ässerung (R
ückstauebene) liegen, m

üssen vom
 A

nschlussberechtigten auf
seine Kosten gegen R

ückstau gesichert w
erden, tm

 Ü
brigen hat der Anschlussberechtigte für

den rückstaufreien A
bfluss des N

iederschlagsw
assers auf seinem

 G
rundstück zu sorgen.

§ 12 H
aftung

(l) Für M
ängel oder S

chäden, die unm
ittelbar oder m

ittelbar durch R
ückstau infolge von

N
aturereignissen w

ie H
ochw

asser, W
olkenbruch oder S

chneeschm
elze oder durch H

em
m

ung
im

 W
asserablauf hervorgerufen w

urden, hat der A
nschlussberechtigte keinen A

nspruch auf
S

chadenersatz oder E
ntschädigung.

D
as G

leiche gilt bei M
ängeln und S

chäden, die durch B
etriebsstörungen an der öffentlichen

N
iederschlagsw

asseranlage entstehen, es sei denn, dass sie vorsätzlich oder grob fahrlässig
v
e

ru
rs

a
c
h

t w
e

rd
e

n
.

(2) D
er A

nschlussberechtigte haftet für schuldhaft verursachte S
chäden an der öffentlichen

N
iederschlagsw

asseranlage, die infolge einer unsachgem
äßen oder den Bestim

m
ungen

dieser S
atzung w

idersprechenden B
enutzung oder eines m

angelhaften Zustandes der
G

rundstücksentw
ässerungsanlage entstanden sind. Er hat den Zw

eckverband von Ersatzansprüchen
D

ritter freizustellen, die w
egen solcher S

chäden geltend gem
acht w

erden.

§ 13 A
nzeige- und A

uskunftspflicht; Zutrittsrecht
(l) D

erAnschlussberechtigte ist verpflichtet, dem
 Zw

eckverband unverzüglich zu benachrichtigen,
w

enn der Betrieb der G
rundstücksentw

ässerungsanlage beeinträchtigt w
ird oder w

assergefährdende
Stoffe eingeleitet w

urden oder dam
it zu rechnen ist. D

er Anschlussberechtigte ist
w

eiterhin verpflichtet, den zuständigen Bediensteten und Beauftragten des Zw
eckverbandes die

für die Prüfung der G
rundstücksentw

ässerungsanlagen erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
(2) D

en Bediensteten oder Beauftragten des Zw
eckverbandes ist zur Beseitigung von Störungen und

zur Prüfung der G
rundstücksentw

ässerungsanlage in Absprache m
it dem

 Anschlussberechtigten
ungehindert Zutritt zu allen Anlageteilen auf dem

 G
rundstück zu gew

ähren. Sie sind berechtigt,
notw

endige M
aßnahm

en anzuordnen, insbesondere das eingeleitete oder
einzuleitende N

iederschlagsw
asser zu überprüfen und P

roben zu entnehm
en. D

as R
echt

zur Probenahm
e schließt Bodenproben von Versickerungsanlagen ein.

(3) Sow
ohl der H

erstellungsbeginn als auch der Fertigstellungszeitpunkt der
G

rundstücksentw
ässerungsanlage bzw

. des G
rundstücksanschtusses sind dem

 Zw
eckverband

jew
eils m

indestens 5 W
erktage vorher anzuzeigen.

Bei einer G
efährdung der öffentlichen Sicherheit und O

rdnung ist dem
 Zw

eckverband erm
ächtigt,
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ein G
rundstück auch ohne V

orankündigung zu betreten.
(4) D

er E
rw

erb oder die V
eräußerung eines an die öffentliche N

iederschlagsw
asseranlage

angeschlossenen G
rundstücks sind innerhalb eines M

onats nach U
m

schreibung im
 G

rundbuch
D

em
 Zw

eckverband anzuzeigen. E
ntsprechendes gilt beim

 E
rbbaurecht oder einem

 sonstigen
dinglichen N

utzungsrecht. A
nzeigepflichtig sind derV

eräußerer und der E
rw

erber. Im
Falle unterbliebener, unvollständiger oder verspäteter A

nzeige bleibt der V
eräußerer für die

Erfüllung der ihm
 nach dieser Satzung obliegenden Pflichten neben dem

 Erw
erber verantw

ortlich.
(5) D

er A
nschlussberechtigte hat alle für die B

erechnung von A
bgaben bzw

. öffentlich-
rechtlichen Leistungsentgelten erforderlichen A

uskünfte innerhalb der vom
 Zw

eckverband
vorgegebenen angem

essenen Frist zu erteilen sow
ie D

aten und U
nterlagen zu überlassen.

Änderungen der ßem
essungsgrundlage sind dem

 Zw
eckverband m

itzuteilen. D
er

Anschlussberechtigte hat zu dulden, dass Vertreter bzw
. Beauftragte des Zw

eckverband in Absprache
m

it dem
 Anschlussberechtigten das G

rundstück betreten, um
 die Bem

essungsgrundlagen
festzustellen oder zu überprüfen.

T
eil II -A

bgabenrechtliche B
estim

m
ungen

§ 14 E
rhebung und E

rm
ittlung des K

ostenersatzes für G
rundstücksanschlüsse

(l) D
em

 Zw
eckverband sind die K

osten für die H
erstellung, E

rneuerung, V
eränderung und

B
eseitigung sow

ie U
nterhaltung eines G

rundstücksanschlusses an die öffentliche
N

iederschlagsw
asseranlage nach dem

 tatsächlichen A
ufw

and zu ersetzen.
(2) D

er Kostenersatz nach Absatz l w
ird nach den Aufw

endungen dem
 Zw

eckverband in der
tatsächlich geleisteten H

öhe für den einzelnen G
rundstücksanschluss erm

ittelt. E
rhält ein

G
rundstück auf Antrag m

ehrere G
rundstücksanschlüsse, so w

ird der Ersatzanspruch für
jeden A

nschluss berechnet.

§ 15 K
ostenersatzpflichtige

(l) Kostenersatzpflichtig ist derjenige, der im
 Zeitpunkt der Bekanntgabe des Kostenersatzbescheides

E
igentüm

er des G
rundstückes ist, das über einen G

rundstücksanschluss an die öffentliche
N

iederschlagsw
asseranlage angeschlossen ist.

(2) Ist das G
rundstück m

it einem
 Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Eigentüm

ers
der E

rbbauberechtigte.

(3) Besteht für das G
rundstück ein N

utzungsrecht, so tritt der N
utzer an die Stelle des Eigentüm

ers.
N

utzer sind die in § 9 des S
achenrechtsbereinigungsgesetzes vom

 21.09.1994
(BG

BI. I S. 2457) genannten natürlichen oder juristischen Personen des privaten und des
öffentlichen R

echts. D
ie Kostenersatzpflicht dieses Personenkreises entsteht nur, w

enn
zum

 Zeitpunkt des Erlasses des Kostenersatzbescheides das W
ahlrecht über die Bestellung

eines Erbbaurechts oder den Ankauf des G
rundstückes gem

äß den §§ 15 und 16
des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes bereits ausgeübt und gegen den Anspruch des
N

utzers keine nach dem
 Sachenrechtsbereinigungsgesetz statthaften Einreden und Ein-
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W
endungen geltend gem

acht w
orden sind; anderenfalls bleibt die Kostenersatzpflicht des

G
rundstückseigentüm

ers unberührt.

(4) M
ehrere Kostenersatzpflichtige derselben Schuld haften als G

esam
tschuldner. Bei W

ohnungs-
und Teileigentum

 sind die einzelnen W
ohnungs- und Teileigentüm

er nur entsprechend
ihrem

 M
iteigentum

santeil kostenersatzpflichtig.

§ 16 E
ntstehung und F

älligkeit des K
ostenersatzes

(l) D
er K

ostenersatzanspruch entsteht m
it der endgültigen H

erstellung der
Anschlussleitung(G

rundstücksanschluss), im
 Übrigen m

it der Beendigung der M
aßnahm

e.
(2) Der Kostenersatz wird durch Bescheid festgesetzt und einen M

onat nach Bekanntgabe
des K

ostenersatzbescheides fällig.

§ 17 S
tundung und E

rlass des K
ostenersatzes

(l) Zur Verm
eidung unbilliger H

ärten im
 Einzelfall kann eine Stundung oder ein Erlass auf

begründeten schriftlichen Antrag entsprechend den §§ 222 und 227 der Abgabenordnung
(A

O
) in der jew

eils geltenden Fassung gew
ährt w

erden.
(2) G

estundete Forderungen w
erden auf der G

rundlage der §§ 234 und 238 AO
 verzinst.

T
eil III - S

chlussbestim
m

ungen

§ 18 D
atenschutz, A

uskunftspflicht

(l) Zur Erfüllung der Aufgaben aus dieser Satzung ist die Verarbeitung personen- und
grundstücksbezogener D

aten erforderlich und unter Beachtung des Brandenburgischen
D

atenschutzgesetzes in der jew
eils geltenden Fassung zulässig.

(2) D
er Anschlussberechtigte hat dem

 Zw
eckverband oder dem

 von ihr Beauftragten jede Auskunft
zu erteilen, die zur E

rfüllung der A
ufgaben nach dieser S

atzung erforderlich ist.

§ 19 O
rdnungsw

idrigkeiten

(l) O
rdnungsw

idrig handelt, w
er vorsätzlich oder fahrlässig entgegen

a) § 3 Abs. l das anfallende N
iederschlagsw

asser nicht auf dem
 eigenen G

rundstück entsorgt
und ohne Entw

ässerungsgenehm
igung nach § 8 dieser Satzung die öffentliche

N
iederschlagsw

asseranlage benutzt,
b) § 3 Abs. 2 die Versickerungsfähigkeit des G

rundstücks nicht ausschöpft und ohne
Entw

ässerungsgenehm
igung nach § 8 dieser Satzung die öffentliche N

iederschlagsw
asseranlage

b
e
n
u
tz

t,

c) § 5 dem
 Anschluss- und Benutzungszw

ang nicht nachkom
m

t,
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§ 6 Abs. l G
rundstücksentwässerungsanlagen nicht nach den anerkannten Regeln der

Technik und den Vorschriften dieser Satzung herstellt, unterhält und betreibt,
e) § 6 Abs. 2, 3 und 7 die Vorschriften über die H

erstellung und Anpassung der
G

rundstücksentw
ässerungsanlage

m
issa

ch
te

t,

f) § 6 Abs. 4 die festgelegten W
artungsm

aßnahm
en nicht durchführt,

g) § 6 Abs. 6 die Außerbetriebnahm
e von G

rundstücksentw
ässerungsanlagen nicht rechtzeitig

a
n

ze
ig

t,

h) § 7 Abs. 3 die erforderlichen Kontroll- und Drosselschächte nicht herstellt oder nicht zugänglich
h
ä
lt,

i) § 8 Abs. l, 5 und 6 Niederschlagswasser ohne G
enehm

igung des Zweckverbandes in die öffentliche
N

iederschlagsw
asseranlage einleitet, G

rundstücksentw
ässerungsanlagen ohne

G
enehm

igung verändert oder Auflagen der G
enehm

igung nicht einhält,
j) § 9 Abs. 3 G

rundstücksentw
ässerungsanlagen oder G

rundstücksanschlüsse vor der
A

b
n
a
h
m

e
 in

 B
e
trie

b
 n

im
m

t,

k) § 10 Abs. l Niederschlagswasser anderweitig in die Niederschlagswasseranlage einleitet,
I) § 10 Abs. 2 N

iederschlagsw
asser in einen Schm

utzw
asserkanal einleitet,

m
) § 10 Abs. 3 Stoffe einleitet, die die öffentliche O

rdnung und Sicherheit bzw
. den Betrieb

der öffentlichen N
iederschlagsw

asser bzw
. die U

m
w

elt gefährden,
n) § 13 Abs. l den Bediensteten und Beauftragten des Zw

eckverbandes nicht die erforderlichen
A

uskünfte erteilt oder den B
enachrichtigungspflichten nicht nachkom

m
t,

o) § 13 Abs. 2 den Bediensteten und Beauftragten des Zweckverbandes nicht ungehindert Zutritt
gew

ährt oder dessen A
nordnung nicht Folge leistet,

p) § 13 Abs. 4 den M
itteilungspflichten bei Erwerb, Veräußerung und Nutzungsänderungen

n
ich

t n
a
ch

ko
m

m
t,

q) § 13 Abs. 5 der Auskunftsverpflichtung und dem
 Zutrittsrecht nicht nachkom

m
t,

r) § 18 A
bs. 2 eine A

uskunft nicht, nicht richtig oder nicht vollständig erteilt.
(2) Die O

rdnungswidrigkeit nach Abs. l kann m
it einer G

eldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet
w

e
rd

e
n

.

§
 2

0
 In

k
ra

fttre
te

n

D
iese Satzung tritt am

 Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntm
achung in Kraft.
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